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Die Medientheorie, auf die ich mich stütze, hat ihren Ursprung in der sog. Toronto-
Schule (Innis, McLuhan, Havelock, Goody, Ong, Watt). Nach dem 2. Weltkrieg wurde
die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion der Medien – damals vor allem der
Presse und des Rundfunks – zu einem zentralen Thema der Sozialwissenschaften.
Innis und McLuhan wiesen ihr eine neue Richtung, indem sie zwischen manifesten
und latenten Funktionen der Medien unterschieden und dazu die konkreten Inhalte,
die die Medien transportieren, von der Materialisierung und Organisation ihrer
Speicherung und Übermittlung trennten.

Von dem Ökonomen Harold Innis [1] stammt die These, dem jeweils dominierenden
Kommunikationsmedium sei ein »bias«, eine Voreinstellung zugunsten bestimmter
gesellschaftlicher Interessen und Organisationsformen, inhärent. Innis stellte dabei
auf das materielle Substrat der Kommunikation − Stein oder Tontafeln, Pergament,
Papyrus und Papier und schließlich Elektrizität − ab. Maßgebliche Eigenschaften von
Stein und Tontafeln sind räumliche Bindung und Dauerhaftigkeit, die die
Zeitdimension und damit Tradition und Hierarchie begünstigen sollen. Das leicht
transportable Papier dagegen ermöglicht die Ausdehnung der Herrschaft in den
Raum, der Druck durch preiswerte Vervielfältigung eine soziale Breitenwirkung und
die Elektrizität schließlich durch ihre Geschwindigkeit den sozialen Wandel. Nach
Marshall McLuhan [2] zeigt sich die »message« [3] eines neuen Mediums nicht auf
der Ebene der transportierten Inhalte, sondern in einer Veränderung von
Wahrnehmung und Bewusstsein. So verändert sich auch das Recht mit dem
Übergang von der Oralität zur Literalität, vom Manuskript zum Buchdruck, vom
Schreiben zur Textverarbeitung und von der Bibliothek zur Datenbank und zum
Internet.

An die Vorstellung vom Medienwandel als Auslöser sozialer Veränderungen
knüpften auch Eric A. Havelock [4] , Jack Goody [5] und Walter J. Ong [6] an. Aber sie
stellten nicht auf die materiell-technischen Qualitäten des Mediums ab, sondern auf
dessen Code-Struktur. Unter diesem Aspekt haben sie sich mit dem Übergang von
der Oralität zur Literalität befasst und gezeigt, wie die Schrift mit ihren spezifischen
semiotischen Qualitäten kognitive Prozesse im Allgemeinen und speziell logisches
Denken gefördert und damit kulturprägende Wirkungen entfaltet hat.
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Die Schrift befreite das Gedächtnis und machte so eine kritische Auseinanderset-
zung mit den Inhalten möglich. Schrift gestattete, die aufgeschriebenen Gedanken
wie etwas Fremdes zu behandeln. Diese Objektivierung der Information führte zur
Frage nach dem Subjekt und damit zu den Anfängen eines reflektierten Selbstbe-
wusstseins. Erst danach konnten die Philosophen beginnen, Wahrheiten und
Meinungen zu trennen. Erst mit Hilfe der Schrift entwickelten sie Taxonomien zur
Ordnung des Wissensstoffes. Was Goody und Watt [7] strukturelle Amnesie genannt
haben, nämlich die ständige Transformation des erinnerten Wissens in Abhängigkeit
von den Notwendigkeiten und Zufälligkeiten der Praxis, wurde mit Hilfe der Schrift
durch ein Wissensmanagement ersetzt.

Die Verschriftung, so Goody, löst das Wissen aus seinem lokalen und damit sozialen
Kontext, indem sie es von der Präsenzkommunikation unabhängig macht. Sie
transformiert simultane Sinneseindrücke in konsekutive Informationen. Sie fördert
die Elaborierung und Systematisierung der Wissensbestände und damit tendenziell
Verallgemeinerung und Abstraktion. Solche Verallgemeinerung ist wiederum
Voraussetzung bürokratischer Herrschaft, weil sie die Auswahl des mitherrschenden
Verwaltungsstabes nach Kompetenz an Stelle von Status oder
Verwandtschaftsbeziehungen möglich macht.

Von Anfang an hatte Innis die soziale Bedeutung des Medienwandels an
Veränderungen der Herrschafts- und damit der Rechtsstruktur demonstriert. Der
medientheoretische Ansatz wurde in den USA von Collins/Skover und Katsh [8]
aufgenommen und diente ihnen als Grundlage für eine Reihe prägnanter
Hypothesen über die Veränderung des Rechts unter dem Einfluss der elektronischen
Medien. Es zeigte sich jetzt, dass man die Rechtsgeschichte der Antike von
Hammurabbi bis zu Justinian auch als Folge der fortschreitenden Verschriftlichung
interpretieren kann. Im Mittelalter hat sich die Ablösung der Oralität durch Literalität
noch einmal wiederholt, und erneut hat dieser Wandel im Recht seine Spuren
hinterlassen. Der Buchdruck ist schließlich zur Grundlage dessen geworden, was
noch immer als modernes Recht angesehen wird. Dabei geht es um die Umstellung
des Rechts von Tradition auf Entscheidung, um die Art und Weise, wie das Recht mit
Konflikten umgeht, um die Identität und Kohärenz der Juristenprofession und nicht
zuletzt auch um die Abstraktionshöhe juristischen Denkens. An die Erklärung
verschiedener Wesenszüge des modernen Rechts schließt sich eine Prognose von
Veränderungen an, die von der elektronischen Datenverarbeitung zu erwarten sind.

Die wichtigsten Thesen von Collins/Skover und Katsh sind folgende: Der Übergang
von der Oralität zur Literalität und weiter zum Druck hat die Art des Umgangs mit
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Konflikten und Präjudizien geprägt. Gerichtsverfahren, Vermittlung und Schlichtung
sind ebenso wie Tadel, Nachrede oder Ausgrenzung Wege zur Konfliktregelung, die
sich überschneiden und ergänzen können. Soweit es vor der Zeit des Buchdrucks
überhaupt formelle Gerichte gab, standen sie doch im Schatten informeller
Streitregelungsmethoden. Die Verbreitung des Buchdrucks stützte die Anwendung
förmlich niedergelegten Rechts und bot damit eine Basis für offizielle Gerichte.
Gedruckte Rechtsbücher beschädigten die Autorität bloß mündlich überlieferten
Rechts, das für die informelle Konfliktregelung wesentlich war. Der Buchdruck
ermöglichte die dauerhafte Zusammenstellung von Rechtswissen, was wiederum
Juristen veranlasste, nach Prinzipien zu suchen, mit deren Hilfe sich das
Rechtswissen systematisieren ließ. Richter, die sich an gedruckten Rechtsquellen
orientierten, beschränkten damit die Auswahl der für ihre Entscheidung relevanten
Informationen. Der soziale und moralische Kontext des Falles, der in oralen
Gesellschaften und auch zur Zeit der Handschriftlichkeit höchst wichtig war, verlor
an Bedeutung, soweit er nicht unter die Tatbestandsmerkmale fixierter Regeln
passte. Die Sammlung von Regeln in gedruckten Rechtsbüchern drängte die nicht
fixierten Sitten und Gebräuche und die Wissensbestände lokaler Gemeinschaften in
den Hintergrund und entzog damit der informellen Streitregelung ihre Grundlage.

Die elektronischen Medien, so der Blick in die Zukunft, werden diese Entwicklung
bis zu einem gewissen Grade wieder umkehren. Dass die Bilder auch in die
Rechtskommunikation eindringen, erscheint unvermeidlich. Dort unterlaufen sie die
uniformierende Kraft des Buchdrucks, die zu Abstraktion und strenger
Regelorientierung geführt hat. Durch Digitalisierung wird das Rechtswissen wieder
flüssig. Es wird leichter verfügbar, kann ganz unsystematisch abgerufen und relativ
einfach neu gemischt werden. Gleichzeitig findet man in demselben Medium,
anders als in der klassischen Bibliothek, auch nichtjuristische Informationen aller
Art. In einer neuen Kultur des Umgangs mit Informationen wird es normal, separate
Wissensbestände zusammen zu bringen. In der Folge werden Juristen, die gelernt
haben, mit den elektronischen Medien umzugehen, die klassischen Rechtsquellen
mit anderen Wissensangeboten kombinieren und so die Grenze zwischen
juristischem und außerjuristischem Wissen durchlässig machen. Damit geraten auch
die Gerichte unter Druck, sich nicht länger allein auf Regeln zu stützen, um
relevante von irrelevanten Informationen zu trennen. Die Digitalisierung des
Informationsangebots, so die Prognose, habe einen Bias in Richtung auf
außergerichtliche Streitregelung, die mehr an Kontextinformation verarbeitet. Die
elektronischen Medien, die unterschiedslos Informationen aus allen Wissens- und
Lebensgebieten vereinigten, seien auf Interdisziplinarität angelegt und würden das
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Recht wieder stärker für Einflüsse aus dem sozialen Kontext öffnen. Bei dieser
Entwicklung, so betont insbesondere Katsh, sollen Bilder eine tragende Rolle
spielen, denn Bilder sind interpretationsfähiger und damit kontextoffener als Schrift.
Die Flexibilisierung der Wissensbestände durch die elektronischen Medien werde die
kulturelle Wertschätzung des Rechts, dem das gedruckte Rechtsbuch zu einer Aura
der Stabilität und Verlässlichkeit verholfen hatte, unterminieren.

Richard J. Ross hat in seiner Rezensionsabhandlung zu den Arbeiten, mit denen
Collins, Skover und Kaths die Grundgedanken der Toronto-Schule für den
Rechtsbereich rezipiert hatten, davor gewarnt, nach einfachen Kausalbeziehungen
zu suchen. [9] Dennoch muss es gestattet sein, Prognosen, die sich aus dem Gerüst
der Medientheorie der Toronto-Schule ableiten lassen, für heuristische Zwecke zu
benutzen. Sinnvoll bleibt auf jeden Fall der Versuch, den zeitlichen Zusammenhang
zwischen Medienwandel und Veränderungen von rechtlichen Inhalten und Verfahren
zu beschreiben.

Was ist also aus den medientheoretisch inspirierten Prognosen der
Rechtsentwicklung geworden? Welche weiteren Prognosen bieten sich an? Mit der
Rolle der Bilder bei der Konstruktion und Vermittlung juristischen Wissens haben wir
uns in dem Projekt »Visuelle Rechtskommunikation« befasst. [10] Über die
Entwicklung der alternativen Konfliktregelung ist bereits viel gearbeitet worden. Ich
habe mich auch selbst immer wieder damit beschäftigt [11] , ohne allerdings bisher
eine Verbindung zum Medienwandel herzustellen. Zentrales Thema für die
Rechtssoziologie müsste eigentlich der Zusammenhang zwischen Medienwandel
und organisierter Herrschaft sein. Innis’ These von der räumlichen Ausdehnung von
Herrschaft mit Hilfe des Papiers fordert geradezu die These heraus, dass
weltumspannende elektronische Kommunikation globale Herrschaftsstrukturen
nach sich zieht. Es gibt zahllose Arbeiten über Organisation und Bürokratie, über
Recht und Globalisierung und neuerdings auch über E-Government. Doch auch
insoweit fehlt, wenn ich richtig sehe, eine Darstellung, die die Entwicklung
durchgehend auf den Medienwandel bezieht. Ich kann hier zunächst nur auf ein
Buch aufmerksam machen, das, wie ich finde, bisher nicht genügend beachtet
worden ist und dringend fortgeschrieben werden müsste. Es handelt sich um den
1996 bei Harvard University Press erschienenen Band »The Control Revolution« von
James R. Beniger. Etwas größere Aufmerksamkeit hat der Einfluss von
Datenverarbeitung und Internet auf die interne Entwicklung der Wissenschaft im
Allgemeinen und speziell auch auf die Jurisprudenz gefunden. Mit dieser
Fragestellung hatte ich mich in der ersten Hälfte der 90er Jahre selbst dem
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Themenkomplex »Recht und Medienwandel« genähert. Ergebnis war 1996 ein
Vortrag vor der Vereinigung für Rechtssoziologie, den ich nie veröffentlich habe, der
aber hier noch als PdF zur Verfügung steht. Zu der Frage, wie sich die Verfügbarkeit
von Präjudizien in Datenbanken auswirkt, drängt sich so sehr auf, dass es dazu
längst entsprechende Untersuchungen geben müsste. Nicht ganz so naheliegend,
aber kaum weniger plausibel ist die These, dass die größere Verfügbarkeit
disziplinfremden Wissens im Internet die Interdisziplinarität befördert. Ich kenne
aber keine Untersuchung, die dieser These nachgeht.

Seit einigen Monaten betätige ich mich nun als Blogger. Da bleibt es gar nicht aus,
dass man sich etwas allgemeiner über Wissenschaftsblogs informiert, über die
eigene Rolle in diesem Feld nachdenkt und dann natürlich auch wieder
verallgemeinernd über mögliche oder tatsächliche Veränderungen des Rechts in der
Blogosphäre spekuliert. Die große Versuchung durch das Weblog: Erst schreiben,
dann forschen. Eine Zeitlang will ich dieser Versuchung noch widerstehen.
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